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RS OGH 1963/11/12 4Ob351/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.11.1963

Norm

GlSpV §1

Rechtssatz

Glückspielartiger Warenvertrieb durch Lieferung von "Verkaufsaufstellern", die zur Teilnahme an einer Verlosung

berechtigen, an die Besteller von Waren ("Schwarzkopf - Verlosung"). Die Glückspielverordnung ist nicht nur beim

Vertrieb an Letztverbraucher anzuwenden.
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